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RS OGH 1997/6/24 1Ob16/97b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

VStG §6

Rechtssatz

Notstand liegt vor, wenn die Verwaltungsübertretung zur Abwendung einer dem Täter unmittelbar drohenden Gefahr

begangen wird, die so groß ist, daß sich der Täter in unwiderstehlichem Zwang be6ndet, eher die in Betracht

kommende Vorschrift zu übertreten, als das unmittelbar drohende Übel über sich ergehen zu lassen.
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